214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | OB/02.01/25/18-VOB

Baumaf3inahme

Neustadt-Forum ,Nikolai Ostrowski* — OSSI — Hoyerswerda, Umfassende Sanierung und Erweiterung des

Kinder-, Jugend-, Familien-, Begegnungs- und Bildungszentrums, Liselotte-Herrmann-Stralle 1, 02977 Hoyerswerda

Leistung

Los 1.17.1 - Schlosser, Stahlbau UK fir LTA

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

1
11

1.2

2.2

OO0 X

O

am 21.07.2025
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O

O
O

am 22.08.2025

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X
X
O

vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O

€ (ohne Umsatzsteuer)

0,1 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen flr den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur

die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des

Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusatzlichen Vertragsbe-
dingungen findet keine Anwendung.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche (8 17 VOB/B)

Fur Mangelanspriche ist Sicherheit zu leisten.
Die Hohe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen.

- frei -

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Als Vertragsgrundlage wird die VOB/B in der aktuellen Fassung
vereinbart.

10.2 Der Vertragsabschluss erfolgt unter der Bedingung, dass die
Ausfihrung den Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutz-Vorschriften
sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entspricht.

10.3 Es gilt die Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 in der jeweils
gultigen Fassung.

10.4 Der Einbehalt fur die Bauleistungsversicherung erfolgt mit 0,1 v.H. der
Abrechnungssumme.

10.5 Der Einbehalt fur den Verbrauch von Baustrom- und Bauwasser
erfolgt pauschal mit 0,3 v. H. der Abrechnungssumme. Dem
Auftragnehmer bleibt vorbehalten, durch Einrichtung eines
Zwischenzahlers die tatsdchlichen Kosten nachzuweisen.

10.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen deutschsprachigen Bauleiter,
Polier oder Vorarbeiter, der auf der Baustelle anwesend ist, zu stellen.

10.7 Die Sicherheit fur Vertragserfullung ist ab einer Auftragssumme von
250.000 Euro beizubringen.

10.8 Die Sicherheit fur Méangelanspriche ist ab einer Abrechnungssumme
von 250.000 Euro einschlieBlich Umsatzsteuer beizubringen.

10.9 Abweichend von 8§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B wird vereinbart, nicht
verwertete Sicherheiten erst nach Ablauf der Verjahrung fur
Méangelanspriche nach 8§ 13 Abs. 4 VOB/B zurlickzugeben.

----- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----
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10.1  Als Vertragsgrundlage wird die VOB/B in der aktuellen Fassung 
         vereinbart.
10.2  Der Vertragsabschluss erfolgt unter der Bedingung, dass die 
         Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutz-Vorschriften 
         sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
         arbeitsmedizinischen Regeln entspricht.
10.3  Es gilt die Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 in der jeweils 
         gültigen Fassung.
10.4  Der Einbehalt für die Bauleistungsversicherung erfolgt mit 0,1 v.H. der 
         Abrechnungssumme.
10.5  Der Einbehalt für den Verbrauch von Baustrom- und Bauwasser 
         erfolgt pauschal mit 0,3 v. H. der Abrechnungssumme. Dem 
         Auftragnehmer bleibt vorbehalten, durch Einrichtung eines 
         Zwischenzählers die tatsächlichen Kosten nachzuweisen.
10.6  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen deutschsprachigen Bauleiter, 
         Polier oder Vorarbeiter, der auf der Baustelle anwesend ist, zu stellen.
10.7  Die Sicherheit für Vertragserfüllung ist ab einer Auftragssumme von 
         250.000 Euro beizubringen.
10.8  Die Sicherheit für Mängelansprüche ist ab einer Abrechnungssumme
         von 250.000 Euro einschließlich Umsatzsteuer beizubringen.
10.9  Abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B wird vereinbart, nicht 
         verwertete Sicherheiten erst nach Ablauf der Verjährung für 
         Mängelansprüche nach § 13 Abs. 4 VOB/B zurückzugeben.

               ----- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----


